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Erläuterungen zur Statistik über das Personal im öffentlichen Dienst 
(Personalstandstatistik) zum 30. Juni 2023 

 

1 Abgrenzung des Personals 

1.1 Personal-Ist-Bestand 

Zum Personal-Ist-Bestand zählen alle Beschäftigten, die 
zum 30. Juni 2023 in einem unmittelbaren Dienst- oder Ar-
beitsverhältnis zu einer berichtspflichtigen Einrichtung ste-
hen und in der Regel Gehalt oder Entgelt aus Haushalts-
mitteln dieser Stelle beziehen oder aus Drittmitteln finan-
ziert werden (z. B. Stiftungsprofessuren). 

Hierzu gehören: 

- Dauerbeschäftigte, Beschäftigte in Ausbildung, Be-
schäftigte mit Zeitvertrag, 

- Ohne Bezüge beurlaubte Beamte/ Beamtinnen, Rich-
ter/ Richterinnen, DO-Angestellte, Arbeitnehmer, 

- Geringfügig (Allein)Beschäftigte, 

- Studierende in einem dualen Studiengang mit Ausbil-
dungs- und/oder Studienvertrag, 

- Beschäftigte, die an andere Einrichtungen ausgeliehen 
werden, sofern ein entgeltpflichtiger Arbeitsvertrag be-
steht, 

- Beschäftigte, die eine Rente wegen (teilweiser) Er-
werbsminderung (EU-Rente) beziehen und bei der Ein-
richtung weiterbeschäftigt sind (§ 96a SGB VI), 

- Arbeitnehmer, für die ein Arbeitgeber Leistungen zur 
Eingliederung von Langzeitarbeitslosen nach 
§ 16e SGB II oder zur Teilhabe am Arbeitsmarkt nach 
§ 16i SGB II erhält, sofern diese in einem unmittelbaren 
Arbeitsverhältnis stehen, 

- Beschäftigte, die Mutterschaftsgeld bzw. Mutterschutz-
lohn oder wegen längerer Arbeitsunfähigkeit Kranken-
geld erhalten, auch nach Ende des Krankengeldbezugs 
(Aussteuerung). 

1.2 Nicht zum Personal-Ist-Bestand gehörende Be-
schäftigte 

Nicht zu melden sind: 

- Geringfügig Beschäftigte mit Mehrfachbeschäftigungen 
sowie kurzfristige Beschäftigungsverhältnisse im Sinne 
der Sozialversicherung (§ 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV),  

- Personen, die Arbeitsgelegenheiten nach § 16d SGB II 
wahrnehmen, da bei dieser öffentlichen Förderung der 
sogenannten „Ein-Euro-Jobs“ kein Arbeitsverhältnis 
vorliegt, 

- Personen in einer Einstiegsqualifikation nach 
§ 54a SGB III; durch Abschluss eines Vertrages zur 
Einstiegsqualifizierung wird weder ein Arbeits- noch ein 
Ausbildungsverhältnis begründet, 

- Personen, die eine ehrenamtliche Tätigkeit ausüben, 

- Kräfte, die keinen Arbeitsvertrag mit der Einrichtung ab-
geschlossen haben und von Mitarbeitern der Einrich-
tung aus eigenen Mitteln beschäftigt werden,  

- Beschäftigte in einem indirekten Beschäftigungsver-
hältnis zur Einrichtung (z. B. Gesundheits- und Kran-
kenpfleger/-innen, die nicht aufgrund eines Einzel-
dienstvertrages, sondern eines Kollektivvertrages mit 
einem Mutterhaus beschäftigt werden), 

- Beschäftigte mit Werkvertrag (auch Lehrbeauftragte), 

- Nebenberuflich tätige Honorarkräfte, z. B. Musikleh-
rer/ -lehrerinnen,  

- Leiharbeitnehmer, 

- Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis ruht, weil sie eine 
Rente (wegen voller oder teilweiser Erwerbsminde-
rung) auf Zeit beziehen (näheres siehe z. B. 
§ 33 Abs. 2 TVöD/ TV-L, frühere EU-Rente),  

- Beamte/ Beamtinnen im Vorruhestand,  

- Freiwillig Wehrdienstleistende oder Personen in Frei-
willigendiensten nach dem Bundesfreiwilligendienstge-
setz –BFDG oder Gesetz zur Förderung von Jugend-
freiwilligendiensten –JFDG sowie  

- Praktikanten/ Praktikantinnen ohne Ausbildungsver-
trag, wenn das Praktikum nicht verpflichtender Teil ei-
ner Ausbildung ist. 

- Ortsvorsteher (ist kein Wahlbeamter – Ansprechpartner 
für die Bevölkerung und zugleich Kontaktperson zwi-
schen den Ortsteilen und der Verwaltung der Ge-
meinde). 

 

2 Merkmale 

Für jeden Beschäftigten sind die Merkmale nach §§ 6 und 
9 des Finanz- und Personalstatistikgesetzes (FPStatG) zu 
erfassen. Hinweise und eine genauere Beschreibung der 
einzelnen zu meldenden Merkmale sowie die zur Ver-
schlüsselung benötigten Signierschlüssel werden in den 
Anlagen zur Datensatzbeschreibung PS010 des entspre-
chenden Eingabefeldes (EF) beschrieben. 

Die wesentlichen Merkmale sind: 

- Aufgabenbereich in EF5 oder EF42 

- Geschlecht in EF7 

- Geburtsmonat und -jahr in EF8 und EF9 

- Art, Dauer und Umfang des Dienst- oder Arbeitsverhält-
nisse in EF10 bis EF12 

- Einstufung in EF13 

- Dienst- oder Arbeitsort bzw. Wohnort in EF14 bzw. 
EF20 

- Stufen einer Bezügetabelle in EF17 

- Familienzuschlag in EF18 und EF19 

- Arbeitszeit-Faktor in Prozent in EF21U1 

- Steuerpflichtige Bruttobezüge im Berichtsmonat Juni 
2023 sowie weitere Bezügebestandteile in EF23U2 und 
EF25 

- Art des Tarifvertrages in EF43 

- Regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit in EF47 

Eine vollständige Liste der zu meldenden Merkmale finden 
Sie in der Datensatzbeschreibung PS010, die den Datei-
aufbau der Datenmeldung beschreibt. 
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3 Zusätzliche Merkmale 

3.1 Einrichtungen für Forschung und Entwicklung 

Zusätzliche Merkmale sind nach besonderer Aufforderung 
von Einrichtungen für Forschung und Entwicklung [(FuE-
Erhebungseinheiten) gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 1 - 3 FPStatG] 
zu melden, und zwar: 

- Bildungsabschluss in EF41U1 

- Staatsangehörigkeit in EF41U2 

 

4 Inflationsausgleichsprämie 

Arbeitgeber können ihren Arbeitnehmern eine Inflations-
ausgleichsprämie (§ 3 Nummer 11c EStG) bis zu einem 
Betrag von 3.000 Euro in dem Zeitraum vom 26. Oktober 
2022 bis zum 31. Dezember 2024 steuer- und sozialabga-
benfrei gewähren. Diese ist bei der Meldung zur Personal-
standstatistik in den steuerpflichtigen Bruttobzügen 
(EF23U2) nicht zu berücksichtigen. 

 


